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I.	 DER TEILRICHTPLAN SIEDLUNG  
UND LANDSCHAFT 
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1.	 ANLASS

Die Stadt Schlieren hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt. Das Stadtbild hat 
sich rasant verändert. In grosser Streubreite stösst im Stadtgebiet von Schlieren inzwischen 
grossstädtische Architektur hart auf kleinteilige bauliche Strukturen des letzten Jahrhun-
derts. Damit werden die Spielräume für die rasche Entwicklung von Neuem deutlich einge-
schränkt. Darum gilt es nun Entwicklungsspielräume und Reserven zu erkunden und diese 
mit Bedacht, d.h. schrittweise und haushälterisch zu mobilisieren. 

Mit der Limmattalbahn wird sich auch das Mobilitätsangebot des Limmattals verändern. 
Damit ergeben sich auch neue Impulse für stadträumliche Verbesserungen. Eine zentrale 
Frage ist hierbei, ob diese Aufgabe mit der inzwischen routinemässigen baulichen Verdich-
tung und Transformation „Areal für Areal“ allein zu bewältigen ist, oder etwa grössere An-
strengungen notwendig werden. 

Die Stadt Schlieren hat angesichts der rasanten Dynamik beschlossen, innezuhalten und 
das Stadtentwicklungskonzept (STEK) von 2005 einer ausführlichen Analyse und Erfolgs-
kontrolle zu unterziehen. Für die Neuauflage des Stadtentwicklungskonzepts der Stadt 
Schlieren wurde vereinbart, simultan auf den drei Massstabsebenen Talraum, Stadtge-
biet und Quartiere zu arbeiten, sowie die integrierte Planung von Städtebau, Verkehr und 
Landschaft vorzunehmen. Ziel des Stadtentwicklungskonzepts war es, Leitplanken für ein 
schrittweises Vorgehen bei Planung und Umsetzung des anstehenden Programmes zu set-
zen und Aspekte einer nachhaltigen Stadtplanung einzubringen.

Mit der Neuauflage des Stadtentwicklungskonzepts von 2016 hat der Stadtrat die konzep-
tionellen Grundlagen für die raumrelevanten Entscheidungen der nächsten 10-25 Jahre 
festgelegt. Nachdem in den letzten 10 Jahren die Zentrumsentwicklung und die Limmat-
talbahn im Fokus standen und freigewordene Industrieareale zur Aufnahme des Siedlungs-
wachstums genutzt werden konnten, befasst sich die Neuauflage mit der qualitätsvollen 
Weiterentwicklung und Vernetzung bestehender Quartiere, Verkehrsträger und Naherho-
lungsräume. 

Das Stadtentwicklungskonzept 2016 wurde gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet 
und durch den Stadtrat genehmigt. Es bildet die Basis für den vorliegenden kommunalen 
Teilrichtplan Siedlung und Landschaft. Dieser setzt die Erkenntnisse des Stadtentwick-
lungskonzepts zusammen mit dem 2017 genehmigten  Teilrichtplan Verkehr behördenver-
bindlich fest. 

2.	 ZIELE

Der kommunale Richtplan ist das strategische Koordinations- und Führungsinstrument der 
Stadt Schlieren für alle raumwirksamen Entscheidungen. Er ermöglicht Politik und Verwal-
tung, die kommenden Aufgaben der Stadtentwicklung zu strukturieren und diese im Lichte 
der fortschreitenden Dynamik zu priorisieren. 

Grundlage bildet die Stadtidee von 2014, die das Leitbild und die Regierungsschwerpunkte 
für die Legislaturperiode 2014-2018 formuliert. Dieses postuliert Schlieren als attraktive 
Wohn-, Arbeits- und Begegnungsstadt. Dazu betreibt Schlieren eine vorausschauende Pla-
nung der räumlichen Entwicklung und gestaltet ein attraktives Zentrum. Schlieren bekennt 
sich zudem zu einer zukunftsgerichteten, bevölkerungs- und wirtschaftsverträglichen Ver-
kehrspolitik, trägt der Landschaft und Umwelt Sorge und fördert qualitativ hochstehendes 
Bauen. 

Die Ziele des kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft sind: 

	- Die behördenverbindliche Festlegung der wichtigsten Erkenntnisse des Stadt-
entwicklungskonzepts

	- Präzisierung der Vorgaben des regionalen Richtplans

	- Vorbereitung geplanter Änderungen des Siedlungsgebiets
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	- Anträge an die Gesamtrevision des kantonalen Richtplans (Gegenstromprinzip)

	- Grundlagen für Revisionen der Bauordnung und des Zonenplans

3.	 AUFBAU

Der Teilrichtplan ist in vier Themenfelder gegliedert. Diese umfassen die zukünftig bedeut-
samen Massnahmen, mit denen sich die Stadt Schlieren beschäftigen muss. 

	- Das Themenfeld „Siedlung“ beinhaltet die Massnahmen zur Transformation und 
Verdichtung, sowie zur Qualifizierung des Siedlungsgebiets. 

	- Das Themenfeld „Landschaft“ beinhaltet die Entwicklung der beiden grossen 
Landschaftsräume Limmatbogen und Schlieremer Berg, die Qualifizierung der 
öffentlichen Freiräume sowie die Themen der Verknüpfung von Freiräumen, 
Land- und Forstwirtschaft, Gewässer und Stadtökologie. 

	- Den beiden Themenfeldern Siedlung und Landschaft vorangestellt sind die 
„Schwerpunkte der integrierten Siedlungs- und Freiraumentwicklung“. Diese 
Schwerpunkte werden als sieben Massnahmen beschrieben, die sowohl Städ-
tebau und Siedlungsentwicklung als auch öffentlichen Raum und Landschaft 
betreffen und daher integriert zu behandeln sind. 

	- Das Themenfeld „Zusammenarbeit“ betrachtet diejenigen Massnahmen, wel-
che gemeinsam mit den Nachbargemeinden Dietikon, Ober- und Unterengstrin-
gen, Urdorf und Zürich angegangen werden müssen. 

Die im vorliegenden Richtplantext beschriebenen Massnahmen werden nach der Festset-
zung gemäss den Prioritäten in Kap. IV in Form von Massnahmenblättern konkretisiert. 
Dies geschieht, um die vordringlichen Aufgaben prioirisieren zu können und um die An-
passungsfähigkeit der einzelnen Massnahmen zu erhalten. Jedes Massnahmenblatt hat 
Aufgabendefinitionen und Ziele, betroffene Gebiete und konkrete Handlungsanweisungen 
sowie die notwendigen Koordinationshinweise zu enthalten.
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II.	 GRUNDLAGEN
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1.	 AUSGANGSLAGE 

1.1	 REGIONALER RAHMEN

Das Limmattal ist mit den auf Hochleistung ausgerichteten Bahntrassen, National- und 
Kantonsstrassen gleichzeitig bedeutsamster Zugangskorridor zur Metropolregion Zürich 
sowie Lebensraum für ca. 200‘000 Einwohner. Die Raumplanung spricht im Zusammen-
hang mit dem Transitraum Limmattal von einem „Raum von nationaler Bedeutung“. Als 
„Portal“ dieses Raumes zählt der Zürcher Hauptbahnhof mit knapp 3.000 Zugfahrten und 
weit über 400.000 Fahrgästen pro Tag zu den grössten Bahnhöfen Europas. Sollte, wie er-
wartet, die Zahl der etwa 200.000 Einwohner in den nächsten Jahrzehnten auf 270.000 - 
300.000 Einwohner ansteigen, wird sich der einst beschauliche Talraum immer mehr in ein 
kompaktes, städtisch organisiertes Gefüge verwandeln. Die Organisation dieses besonde-
ren linearen Raumes ist eine der anspruchsvollsten, aber auch faszinierendsten Aufgaben 
der räumlichen Planung in der Schweiz. 

Zur Entwicklung dieses Gesamtraums wurde 2013 mit dem Prozess „PeRL“ (Perspektive 
Raumentwicklung Limmattal) eine Ideenkonkurrenz durchgeführt. Eine der wesentlichen 
Erkenntnisse bestand darin, die Entwicklung des Tals in den Teilbereichen Zürich-Altstet-
ten/Schlieren, Dietikon/Spreitenbach/Killwangen sowie Baden-Wettingen zu koordinieren. 
Diese Teilräume sollen künftig ihren jeweils unterschiedlichen Charakteristika entspre-
chend weiterentwickelt werden. Generell bleiben aber sowohl Konkurrenz, Kommunikation 
als auch die teilweise Kooperation von Gemeinden des Tals gleichermassen wirksam. Dies 
fördert die besonders hohe Agilität des Limmattals.

Sowohl das grün-blaue Band der Limmat mit seinen noch bestehenden Freiräumen als 
auch die zahlreichen technischen und verkehrlichen Infrastrukturtrassen schneiden heute 
raumgreifende Bänder und Inseln in den Boden des Tales. In Querrichtung hierzu verstre-
ben sich knapp 60 Brücken, Stege und Stauwerke, was durch die grossen Zäsuren von Fluss-
raum und Bahntrasse begründet ist. Im Zusammenwirken dieses gitterartigen Geflechtes 
bildet sich - technisch gesprochen - das Grundgerüst des Siedlungsraumes Limmattal ab. 
Dieses Gerüst ist heute mit seinem enormen Wert das zentrale und unwiederbringliche 
Erbe des Talraumes. Dies gilt es künftig intelligent zu bewirtschaften und weiterzuführen.

Bei der fortschreitenden Entwicklung des Limmattals ist daher das Thema der Nutzungs-
mischung und die damit mögliche Entflechtung der Pendlerströme bedeutsam, wenn man 
den Infarkt der Verkehrsdrehscheibe Zürich HB abwenden will. Der 2015 beschlossene Bau 
der Limmattalbahn ist beispielsweise ein untrügliches Indiz für die urbane Transformati-
on des Limmattals, welches damit über ein weiteres Angebot an zeitgemässer Mobilität 
verfügt. Ein entscheidender Beitrag des Projekts Limmattalbahn könnte darin bestehen, 
als Feinverteiler die Attraktivität für die Ansiedlung von weiteren Arbeitsplätzen im Tal zu 
stärken. 

1.2	 HISTORISCHE ENTWICKLUNG 

Die von Altarmen der Limmat durchzogene Sumpflandschaft des Talbodens erlaubte an-
fangs nur die Besiedlung entlang der unteren Hanglagen des Limmattals. Erst die Begradi-
gung der Limmat erlaubte deren Nutzung als Energieträger und Verkehrsachse. Vor allem 
aber förderten die trockengelegten Sumpfgebiete als ebenes und billiges Bauland die Ent-
wicklung der Industrie. Die weitere Siedlungsentwicklung an den Kreuzungspunkten der 
Landstrassen, in der Nähe der Brücken und später um die Bahnhöfe, haben zu einer ket-
tenartigen Besiedelung des Talraums geführt. Die Kantone Zürich und Aargau teilen sich 
heute etwa hälftig das Dutzend immer enger zusammenrückender Gemeinden des sich 
stetig entwickelnden Limmattals. Von der hohen Erschliessungsgunst profitiert neben den 
Wirtschaftsstandorten Zürich und Baden auch der gesamte Metropolitanraum. 

Schlieren ist einer dieser historischen Kreuzungspunkte zwischen den alten Verkehrswe-
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gen längs des Tals und den vorhandenen Brücken und Übergängen über die Limmat. In 
seiner über 1000-jährigen Geschichte finden sich in Schlieren daher Meilensteine und 
Veränderungen, die für die Gemeinden links der Limmat typisch sind. Mit der Eröffnung 
der Spanisch-Brötlibahn 1847 wurde Schlieren eine der ersten Schweizer Gemeinden mit 
Bahnanschluss. Die Limmatkorrektionen von 1879 und 1912 ebneten den Boden für eine 
rasche Industrialisierung, die mit der Eröffnung der Leimfabrik Geistlich 1868 eher zögerlich 
begonnen hatte. Die für die Entwicklung der Industrie vorgesehen Einzonungen erwiesen 
sich im nachhinein aber als zu gross und wurden nie vollständig gefüllt. Daher war nörd-
lich der Gleise noch um das Jahr 2000 herum eine Mischung aus industrieller-, Lager- und 
landwirtschaftlicher Nutzung zu beobachten. Zwei weitere Meilensteine sind im Zuge heu-
tiger und zukünftiger Entwicklung von Bedeutung: 1956 wurde der Trambetrieb auf dem 
letzten Teilabschnitt der Limmattal-Strassenbahn eingestellt, welche Schlieren mit Zürich, 
Dietikon und Weinigen verband. Und 1969-1974 wurde die Zürcher/-Badenerstrasse auf 
vier Fahrspuren erweitert, was den Abbruch eines grossen Teiles des alten Dorfzentrums 
zur Folge hatte. 

Abb. 1: Stadträumliche Entwicklung Schlierens von 1910-2016, Zeitschritte: 1877, 1912, 1957, 1976, 2000, 

2013; Quelle: Swisstopo
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1.3	 STADTGEFÜGE

Für das Gefüge der Stadt Schlieren wirken die grünen Hangrücken des Schlieremer Bergs 
und des Gubrists raumbegrenzend. Die beiden Bahntrassen, die Zürcher-/Badenerstrasse 
und die Bernstrasse schneiden heute den Körper der Stadt in fünf parallele Stadtschichten. 
Eine Nord-Süd-Achse, gebildet aus Engstringerstrasse und Uitikonerstrasse, fädelt die fünf 
Stadtschichten auf und bildet das funktionale Rückgrat der Stadt in Querrichtung des Tal-
raumes. Die damit abgebildete Kreuzform stellt das Koordinatensystem des Schlieremer 
Stadtraumes dar. Die bauliche Körnung dieser einzelnen Schichten zeigt, von Süden nach 
Norden betrachtet, deutlich den fortschreitenden Wandel der Stadt auf:

	- An die peripher verlaufenden oberen S-Bahn-Trasse nach Zug legt sich das Nah-
erholungsgebiet Schlieremer Berg. Dieser besondere Landschaftsraum ist heute 
mit fünf Bahnquerungen für Fussgänger- und Veloverkehr gut an den Siedlungs-
körper angebunden. 

	- Zwischen dieser Trasse und der Zürcher-/Badenerstrasse sind genossenschaftli-
che Siedlungen und kleinteilige private Wohnformen als für das Tal typische auf-
gelockerte Siedlungsmuster teppichartig ausgebreitet. In dieser „Stadtschicht“ 
liegen heute die wesentlichen Zeitdokumente der Stadtgeschichte mit ihrem für 
die Stadt so bedeutsamen sozialen „Humus“. 

	- Im sich nördlich anschliessenden Raum zwischen der Zürcher-/Badenerstrasse 
und der Bahntrasse reiht sich eine bunte Schicht aus Industrie- und Gewer-
bebauten auf. Im westlichen Bereich entsteht derzeit ein breites Spektrum an 
Wohnformen mittlerer Dichte. 

	- Der bandartige Raum zwischen Bahntrasse und Bernstrasse weist derzeit die 
markantesten Veränderungen des Stadtraums und des Stadtbildes auf: Gewerb-
liche Nutzungen, aber auch Wohnen in grossen Einheiten und hoher Dichte (2.2) 
legen sich um den Rietpark. 

	- Die Bernstrasse markiert die heutige „Peripherie“ nach Norden hin und lässt hin-
ter einem dünnen strassenbegleitenden und gemischt genutzten Bebauungs-
band nur erahnen, welche grünen Schätze sich zur Limmat hin verbergen. Dieser 
Raum bildet den nördlichen Gegenpol zum Schlieremer Berg im Süden. 

Dieses Stadtgefüge bestimmt die zukünftige räumliche Entwicklung Schlierens auch wei-
terhin. Mit der Verlagerung des Durchgangsverkehrs von der Zürcher-/Badenerstrasse auf 
die Bernstrasse und dem Bau der Limmattalbahn wird eines der trennenden Elemente der 
letzten 50 Jahre aufgehoben, wodurch ein stärkeres Zusammenwachsen der beiden zent-
ralen Stadtschichten südlich der Gleise möglich wird. Ebenso besteht aber die Herausfor-
derung, die Bernstrasse nicht zu einem ähnlichen einschneidenden Hindernis werden zu 
lassen, wie dies die Zürcher-/Badenerstrasse war. 

1.4	 ENTWICKLUNGSDYNAMIK UND TRANSFORMATION DES SIEDLUNGSBE-
STANDS

In der Kette des Siedlungsgefüges Limmattal sieht sich Schlieren als erster Nachbar der 
Stadt Zürich einer hohen dynamischen Entwicklung ausgesetzt. Mit dem Stadtentwick-
lungskonzept von 2005 konnte die erste Welle dieser Dynamik aufgefangen und das 
Wachstum bzw. der teilweise Umbau der Stadt gelenkt werden. 

Dieser Transformationsprozess vom Industriestandort zu einer modernen Stadt für Woh-
nen, Dienstleistung, Forschung und Technologie hat erst begonnen und wird laut der „Be-
urteilung Räumliche Entwicklung 2005 - 2013“ des Büros Planpartner „noch einige Jahre 
andauern“. Er ist charakterisiert durch eine gemischte Entwicklung von „Brown- und Green-
fields“, also Industriebrachen und benachbarte bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen 
in der Industriezone und zielte auf eine Umstrukturierung von reinen Industrie- zu Misch-
gebieten. 

Die anhaltende Dynamik betrifft in Zukunft nicht mehr allein die freigewordenen Industrie-
areale, sondern zunehmend auch die bestehenden Wohngebiete. Diese Verdichtung im Be-
stand ist wesentlich kleinräumiger und bedarf einer behutsamen Planung und Begleitung. 
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Beispielsweise ist bestehenden Massstabssprüngen, die mit dem bisherigen Transforma-
tionsprozess einhergegangen sind, mit geeigneten Massnahmen zu begegnen. „Ansatz-
punkte sind beispielsweise die Stärkung von Identifikationsräumen (damit die Vertrautheit 
mit den räumlichen Situationen wieder zunimmt) und die Gestaltung des Stadtbilds“, wie 
die Evaluation des Stadtentwicklungsprozesses 2014 aufzeigt. 

Diese Aufgaben sind eng an städtebauliche Überlegungen und Gelegenheiten gebunden. 
Daher ging es bei der Formulierung des zweiten Stadtentwicklungskonzepts darum, Schlie-
ren als Stadtraum mit seinen spezifischen Eigenheiten wahrzunehmen und dementspre-
chend zu behandeln. 

Abb. 2: Raumbeobachtung Stadt Schlieren, Siedlungsentwicklung von 2002-2013

Abb. 3: Regionaler Richtplan Siedlung und Landschaft der Zürcher Planungsgruppe Limmattal, November 2016 
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1.5	 ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG UND BAUZONENRESERVEN

Eine Steigerung der Dichte muss mit einer Steigerung der Qualität einhergehen, wenn 
Schlieren den Transformations- und Urbanisierungsprozess in funktionsfähige und lebens-
werte Bahnen lenken will.  Die anhaltende Dynamik und der Umgang mit kantonalen Vor-
gaben sind daher wichtige Aufgabenfelder, denen sich die Stadt zukünftig widmen muss. 

Laut regionalem Richtplan muss die Stadt Schlieren bis 2030 damit rechnen, auf 21‘500 
Einwohner und 17‘000 Beschäftigte zu wachsen. Dies entspricht einem Einwohnerwachs-
tum von 3‘600 oder 17% und einem Beschäftigtenwachstum von 1’ 400 oder 9% gegenüber 
2014, und stellt damit die Grundlage für die formelle Planung dar. 

Im rechtskräftigen regionalen Richtplan wurden daher grosse Bereiche südlich der Bahn als 
Gebiete mit „hoher baulicher Dichte“ festgeschrieben (siehe Abb. 3). In diesen Gebieten soll 
nach den kantonalen Vorgaben durch Transformation eine Dichte von 1.1 angestrebt wer-
den, was teilweise eine Verdoppelung oder sogar eine Verdreifachung der heutigen Dich-
te zur Folge haben würde. Schätzt man die Kapazität dieser Vorgabe ab, könnte Raum für 
8‘000 – 10’000 Einwohner und 3‘500 – 4‘500 Beschäftigte geschaffen werden. 
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Abb. 4: Entwicklungen und Prognosen für die Stadt Schlieren und den Bezirk Dietikon, Quellen: Statistisches 
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Den Chancen einer solchen Entwicklung stehen aber tiefgreifende Veränderungen in beste-
henden Wohngebieten gegenüber, die nicht mit flächendeckenden planerischen Vorgaben 
behandelt werden können. Daher wurde im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts über-
prüft, wo eine bauliche Transformation sinnvoll und möglich ist und wo nicht. Als Ergeb-
nis dieser städtebaulichen Überprüfung wurde eine Verdichtungsstrategie formuliert, die 
die Verdichtung auf geeignete Bereiche der Stadt fokussiert und nach den Erfordernissen 
der Entwicklung differenziert. Auf diese Weise ist Schlieren in der Lage, die Vorgaben des 
regionalen Richtplans zu erfüllen. Eine Abschätzung im Rahmen der Verdichtungsstrate-
gie ergab theoretische zusätzliche Kapazitäten für 9‘000 – 13‘000 Einwohner und 4‘000 
– 6‘500 Beschäftigte (Stadtentwicklungskonzept Seite 44f und Richtplantext Seite 28 und 
Seite 40). 

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Ein-
wohner und Beschäftigten mit Vorsicht zu behandeln sind. Die Darstellung der Entwick-
lungen für Schlieren und den Bezirk Dietikon deuten darauf hin, dass die prognostizierten 
Zahlen von der Entwicklung überholt werden könnten (siehe Abbildung 4). Ebenso ist es 
aber auch möglich, dass die derzeitige Dynamik nicht anhält, falls sich beispielsweise ge-
setzliche oder regulatorische Rahmenbedingungen ändern. 

Schlieren muss daher auf mögliche Veränderungen der prognostizierten Entwicklung vor-
bereitet zu sein. Das bedeutet, die bestehenden Kapazitäten für die Verdichtung bestmög-
lich auszunutzen, aber auch dafür zu sorgen, dass bei einem Abbruch der Zuwanderung 
keine Lücken im Stadtgebiet zurückbleiben. Schlieren will die Dynamik vorerst auf die Be-
reiche entlang der Limmattalbahn und beidseits des Bahnhofs Schlieren konzentrieren, um 
hier und vor allem im Zentrum ein schlüssiges Stadtgefüge zu schaffen. 

1.6	 QUALITÄT

Innenentwicklung trifft nur dort auf Akzeptanz, wo aus Sicht der Beteiligten Qualitäten 
bewahrt, Defizite behoben und Mehrwerte geschaffen werden. Auch in Schlieren rückt die 
Diskussion um die Qualität der räumlichen Entwicklung Schlierens im Zuge der baulichen 
Verdichtung immer mehr in den Fokus. Die Klärung, was in Schlieren und im kommunalen 
Richtplan unter „Qualität“ und „Attraktivität“ verstanden wird, ist daher notwendig. 

Im Rahmen des SNF-Projektes NFP 65 „Neue urbane Qualität“, an dem die Stadt Schlieren 
ebenfalls beteiligt war, wurden die heutigen und möglichen zukünftigen Qualitäten städ-
tischer Agglomerationsgemeinden untersucht. Als Ergebnis dieser Studie wurden erstens 
sieben Kriterien zur Beschreibung von urbaner Qualität generiert: Zentralität, Zugänglich-
keit, Brauchbarkeit, Adaptierbarkeit, Aneignung, Diversität und Interaktion (siehe Textbox 
auf der nächsten Seite). Sie dienen als Verständigungsgrundlage in Planungs- und Baupro-
zessen. Zweitens wird klar, dass urbane Qualität eng mit der Art und Gestaltungsqualität 
des öffentlichen Raums verknüpft ist. Drittens wird die Wichtigkeit von politisch-planeri-
schen Strategien und Entscheidungsprozessen in Gemeinden aufgezeigt. Diese Erkennt-
nisse bilden die Grundlage für die folgende Definition von Qualität in Bezug auf die Ent-
wicklung Schlierens. Schlieren sieht vor, dass zur Erreichung dieser Qualität oder zugunsten 
ökologischer Aspekte in sehr gut begründeten Fällen von der jeweils gültigen Nutzungspla-
nung abgewichen werden kann.

DICHTE UND MISCHUNG VON NUTZUNGEN UND ANGEBOTEN

Ein Urbanisierungsprozess wie in Schlieren geschieht nicht nur durch bauliche Verdichtung. 
Zentral für eine lebendige und lebenswerte Stadt ist die Nutzungsvielfalt und Nutzungs-
dichte. Erst wenn verschiedene Nutzungen nebeneinander auf engem Raum gemischt 
werden können, wird dieser Raum für vielerlei Menschen und Aktivitäten attraktiv. Dies gilt 
vor allem für zentrale Bereiche wie das Stadtzentrum oder Haltestellenlagen und gelingt 
über ein angemessenes Angebot von Nutzungen, wie:

	- vielfältige Angebote von Wohnraum inklusive preisgünstigem Wohnraum für 
verschiedene Lebensphasen, Lebensstile und Gesellschaftsschichten (die Durch-
mischung der Bevölkerung ist für eine lebendige Stadt von grosser Bedeutung)
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	- vielfältige Angebote für das Arbeiten inklusive der Förderungen des Gewerbes

	- die Versorgung mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs und Spezialgeschäften 
in zentralen Lagen

	- öffentliche Einrichtungen der Bildung, der Gesundheit und der Kultur

	- Spiel-, Begegnungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten

Die Dichte, Vielfalt und Verteilung von Nutzungen bestimmt also weit vor jeder baulichen 
Massnahme, ob ein Gebiet eine gewisse Zentralität und Zugänglichkeit entwickeln kann, 
Angebote für unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer bereithält und Interaktionen zwi-
schen diesen ermöglicht. Auch wenn dies vor allem für zentrale Bereiche der Stadt gilt, 
müssen auch auf Areal- und Quartierebene ausserhalb des Zentrums ausreichende Ange-
bote gesichert werden. In beiden Fällen muss die Stadt Verantwortung übernehmen und 
aktiv tätig werden, da Eigentümer und Investoren in der Regel nicht im gesamtstädtischen 
Interesse denken.

STÄDTEBAU

Die städtebauliche Grundstruktur bestimmt entscheidend, ob sich Schlieren räumlich qua-
litätsvoll entwickeln und Situationen der „Raumgeborgenheit“ schaffen kann. Dieser Begriff 
beschreibt das Gefühl, welches viele Menschen haben, wenn sie von einem wohlpropor-
tionierten und klar gegliederten Ensemble von Häusern und dem zugehörigen öffentli-
chen und privaten Aussenraum umgeben sind. Guter Städtebau formuliert Regeln für die 
bauliche Dichte und Gliederung der Stadt, das Verhältnis und die räumliche Komposition 
von Gebäuden und Aussenräumen und erhält gleichzeitig Freiheiten für die individuelle 
Gestaltung und Veränderung einzelner Elemente. Gerade dieses ausgewogene Verhältnis 
zwischen klaren Regeln für die Siedlungsstruktur und Vielfalt in der Gestaltung wird als 
angenehm empfunden. Folgende Punkte sind besonders zu beachten:

	- Geeignete räumliche Strukturen und Regeln für unterschiedliche Nutzungen 
sollen eine klare Differenzierung zwischen öffentlichen und privaten Freiräumen 
und, unabhängig von der Dichte, möglichst kleinteilige Baueinheiten ermögli-
chen. 

	- In den Zentrumsbereichen soll eine Vielfalt von Ergeschossnutzungen (beispiels-
weise mit einer lichten Höhe von mind. 4 m) möglich sein.

	- Die Grünräume, Plätze und Strassenräume sollen wohlproportioniert und ge-
fasst sein, um ihr Potenzial einer hohen Aufenthaltsqualität entfalten zu können. 

	- Durch geeignete Strukturen sollen räumliche Nischen geschaffen werden, in de-
nen sich Menschen gerne aufhalten.

	- Trotz einer dichten Bauweise soll die Durchlässigkeit der Areale und Wohnsied-
lungen sichergestellt werden. 

	- Identitätsstiftende Elemente der Schlieremer Stadtstruktur sollen in zukünftige 
Entwicklungen einbezogen werden. 

Da die hier formulierten Ziele des Städtebaus meist mehr als ein Areal betreffen und nicht 
zwingend mit denen von Investoren und Grundeigentümern übereinstimmen, ist auch hier 
die Stadt in der Verantwortung, grundlegende städtebauliche Vorgaben für Gebiete zu ma-
chen. 

ÖFFENTLICHER RAUM UND LANGSAMVERKEHR: 

Im öffentlichen Raum entscheidet sich, ob wir uns in einer Stadt oder einem Quartier wohl-
fühlen. Daher trägt die Schaffung und Gestaltung öffentlicher Räume (Plätze, Parks und 
Strassenraum) in besonderem Masse zur Lebensqualität bei. Die Proportionen, die Höhe 
und die Ausgestaltung der umliegenden Gebäude bestimmt dabei, ob sich Menschen in 
diesem Raum wohl fühlen. Attraktive öffentliche Räume müssen ausserdem verschiedenen 
Bedürfnissen gerecht werden. Sie entstehen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

	- Aktivitäten und Angebote, die für Belebung und Interaktion sorgen

NFP 65: Sieben Urbane Quali-
täten (nach Angélil, et.al.)

1.	 Zentralität bedeutet, dass 
eine Situation für viele 
Nutzende signifikant ist. 
Je mehr Menschen diese 
Lokalität in ihrer Lebens-
welt brauchen, desto zen-
traler ist der Ort.

2.	 Zugänglichkeit bedeutet, 
dass eine Situation für ver-
schiedene Nutzende und 
Nutzungen räumlich und 
zeitlich offen steht.

3.	 Brauchbarkeit bedeutet, 
dass eine Situation den 
Anforderungen für ver-
schiedene an dieser Lo-
kalität vorzufindenden 
Nutzende und Nutzungen 
gerecht wird.

4.	 Adaptierbarkeit bedeutet, 
dass sich eine Situation 
den sich verändernden 
Anforderungen für ver-
schiedene Nutzende und 
Nutzungen möglichst fle-
xibel anpassen lässt.

5.	 Aneignung bedeutet, dass 
unterschiedliche Nutzen-
de und soziale Milieus eine 
Situation durch ihre Prak-
tiken aktiv beanspruchen 
und auf ihre spezifischen 
Bedürfnisse beziehen.

6.	 Diversität bedeutet, dass 
unterschiedliche Nutzun-
gen, Nutzende, Milieus 
und räumliche Ausprä-
gungen in einer Situation 
präsent sind.

7.	 Interaktion bedeutet, 
dass unterschiedliche 
Nutzende in Bezug zu ei-
ner räumlichen Situation 
wechselseitig aufeinander 
einwirken.

Quelle: Wehrli-Schindler, NFP 65: 
Urbane Qualität für Stadt und Um-
land, Scheidegger&Spiess, 2015
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	- gleichzeitig auch Rückzugsräume mit einer hohen Aufenthaltsqualität, die der 
Erholung und der Geborgenheit dienen

	- Möglichkeiten, sich den Raum anzueignen

	- Möglichkeiten, sich in diesen Räumen prioritär zu Fuss und mit dem Velo zu be-
wegen (im Auto und mit dem ÖV kann man den öffentlichen Raum und die Stadt 
nur bedingt wahrnehmen)

	- Es sollte erkennbar sein, ob es sich um einen öffentlichen, siedlungsorientierten  
oder einen privaten Freiraum handelt

Die Schaffung und Gestaltung öffentlicher Räume ist gerade in dichter werdenden Stadt-
räumen eine Kernaufgabe kommunaler Planung. Neben der Selbstverpflichtung der Stadt 
Schlieren geht es insbesondere bei grösseren Grundstücken und Arealen darum, auch pri-
vate Investoren bei der Erstellung öffentlicher Räume in die Pflicht zu nehmen.

ARCHITEKTUR UND GESTALTUNG: 

Die gute Gestaltung von Gebäuden und deren Umgebung leistet ebenfalls einen wichtigen 
Beitrag zur Qualität und Attraktivität einer Stadt. Von besonderer Bedeutung ist die Gestal-
tung der Erdgeschosse und des Übergangs zwischen öffentlichen und privaten Räumen. 
Diesen sollte insbesondere in dichteren Gebieten erhöhtes Augenmerk gewidmet werden. 

Da die Bevölkerung das Thema Qualität aber oft an einzelnen Gebäuden und deren Gestal-
tung festmacht,  ist wichtig zu verstehen, warum bei Investitionsobjekten so wenige Spiel-
räume für eine gute architektonische Gestaltung bleiben. Die Wertsteigerung eines Grund-
stücks entsteht durch externe Faktoren wie Bevölkerungsentwicklung, wirtschaftliche 
Entwicklung, Verschiebungen der Zentralität, Verbesserung der Erschliessung, Aufzonung 
und Aufwertungsmassnahmen in der Umgebung. Dieser Mehrwert wird jedoch im Land-
preis vorweggenommen. Der Grundeigentümer schöpft ihn beim Verkauf des Grundstücks 
bereits ab. Auch der Investor, der für sich selber baut, führt den Mehrwert in den Büchern 
als Landwert auf. Erschwerend kommt bei der Verdichtung im Bestand die zu hohe Bewer-
tung von Altliegenschaften hinzu. Deren Abbruch belastet als Wertverlust die Investitions-
rechnung. Beides - der hohe Bodenwert und die Wertvernichtung durch Abbrüche - führen 
zu sehr knapp kalkulierten Renditeberechnungen. Die Folge ist ein hoher Spardruck in der 
Ausführung. Daraus resultieren niedrige Geschosshöhen, kompakte Volumen ohne Fassa-
dengliederung, einfache Details, anspruchslose Materialisierung (in der Regel verputzte 
Aussenwärmedämmung) und monofunktionale Nutzungen. Damit kann architektonische 
Qualität und ein gutes Altern der Bausubstanz nicht erreicht werden.

Die Stadt kann mit geeigneten Instrumenten dafür Sorge tragen, dass Spielräume für die 
Gestaltung der Gebäude auch genutzt werden können. Bereits heute sichert Schlieren die-
se Spielräume durch folgende Massnahmen: 

	- städtebauliche Verträge zur Regelung des Mehrwertausgleichs

	- Gestaltungspläne ausschliesslich auf Basis anerkannter, qualitätssichernder 
Konkurrenzverfahren

	- fachliche Beurteilung durch die Stadtbaukommission

	- bei kleineren Arealen und Einzelparzellen auch Arealüberbauungen mit Gestal-
tungsvorgaben oder Studienaufträgen

	- Bauberatung und Auflagen in der Baubewilligung

Diese Instrumente müssen nicht nur weiterhin genutzt, sondern auch ausgebaut werden. 
Dies ist beispielswiese durch die weitergehende Prüfung der Qualität von Wettbewerbs-
programmen und Vorgaben für den Inhalt von Juryberichten möglich. 

Allerdings kann eine gute Gestaltung Versäumnisse und Fehler bei der Sicherstellung von 
Nutzungsdichte und -mischung, öffentlichen Angeboten, einer robusten städtebaulichen 
Grundordnung und attraktiver öffentlicher Räume nicht kompensieren. Umgekehrt kann 
eine ungenügende Qualität der Gestaltung die positiven Effekte guter vorausgehender 
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Planungen zwar mindern, aber nicht zerstören. Aus diesem Grund sind planerische und 
politische Vorbereitungen von grosser Bedeutung, die weit vor der Gestaltung der Gebäude 
stattfinden. Sie bestimmen, ob ein lebendiges und attraktives Gebiet entsteht. 

PLANUNGSPROZESSE

Um die beschriebenen Qualitäten der Siedlungsentwicklung zu sichern, müssen die Pha-
sen der strategischen Planung ein stärkeres Gewicht erhalten, in denen über Nutzungs-
mischung und -dichte, städtebauliche Konzepte sowie die Versorgung mit attraktiven Frei-
räumen entschieden wird. Auf gesamtstädtisch-strategischer Ebene ist Schlieren mit dem 
Stadtentwicklungskonzept und dem kommunalen Richtplan gut aufgestellt. Auf der Ebene 
einzelner Areale bestehen vor allem Möglichkeiten, in der Verhandlung mit den Grundei-
gentümern und Investoren von Beginn an die richtigen Weichen zu stellen. Ein wichtiges 
Mittel sind dabei Zielvereinbarungen zwischen Stadt und Investoren. Diese halten wichtige  
Meilensteine des strategischen Planungsprozesses fest, wie zum Beispiel:   

	- Studien zu Nutzungsvielfalt und -verteilung als Grundlage weiterer Planungs-
schritte

	- Volumenstudien inklusive städtebaulicher Vorgaben für das Gebiet

	- Sicherung von Freiräumen, preisgünstigem Wohnraum und unterschiedlichen 
Wohnformen

	- Durchführung von Testplanungen zur Klärung der möglichen Dichte, neuer For-
men der Nutzungsmischung und strittiger Situationen

	- Unterstützung und Mitspracherecht bei der Programmformulierung für Wett-
bewerbe

Die Zielvereinbarungen können mit einem Beratungsangebot verbunden werden. So kann 
die Stadt proaktiv auf die Entwicklung von Arealen einwirken, was den Investoren im Ge-
genzug Planungssicherheit bringt. 

Bei vielen zukünftigen Aufgaben wird es sich zudem um Kleinquartiere mit mehreren Ei-
gentümern handeln, für die neue, projektbasierte Planungsprozesse zu entwickeln sind, 
die „vermehrt Regulierungen und Normierungen steuern – und nicht umgekehrt“. Für die 
Umsetzung der gesteckten Ziele sind bei der Gestaltung der Planungsprozesse folgende 
Punkte zu beachten: 

	- Eigentümer und  wichtige andere Akteure früh in Verfahren zur Transformation 
von Kleinquartieren einbeziehen

	- gemeinsame Vorstellungen zukünftiger Siedlungsstrukturen erarbeiten

	- den betroffenen Eigentümern, aber auch der gesamten Stadtbevölkerung die 
Notwendigkeit und die Vorteile der Transformation vermitteln

	- alternative Eigentümer- und Baugruppenmodelle ermöglichen und fördern

	- Konzepte, die robust genug sind, um eine schrittweise Entwicklung und situative 
Änderungen zuzulassen

Die Entwicklung und Förderung solcher Prozesse ist eine Kernaufgabe, der sich nicht nur 
Schlieren stellen muss und die Innovationen, planerischen Sachverstand und breite poli-
tische Rückendeckung erfordert. Bei der Entwicklung und Durchführung dieser Prozesse 
kann Schlieren durch seine Vorreiterrolle in der Entwicklung nachhaltiger, gut durchmisch-
ter und lebendiger Strukturen davon ausgehen, durch nationale und kantonale Förderun-
gen wie die „Modellvorhaben für eine nachhaltige Raumentwicklung“ des ARE unterstützt 
zu werden. 









Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft, Stadt Schlieren

22

mit Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen verpflichten, sich innert angemessener 
Frist an den Wärmeverbund anzuschliessen und Durchleitungsrechte zu gewähren.

2.3	 BEZIEHUNG DES KOMMUNALEN RICHTPLANS ZUM REGIONALEN RICHT-
PLAN UND ZUR NUTZUNGSPLANUNG 

Der kommunale Richtplan greift da ein, wo Festlegungen des kantonalen und regionalen 
Richtplans aus kommunaler Sicht zu präzisieren und zu ergänzen sind. Werden im kom-
munalen Richtplan keine Aussagen gemacht, gelten die Festlegungen der übergeordneten 
Planung.

Während der vorliegende kommunale Richtplan Handlungsanweisungen formuliert, wel-
che für die Behörden verbindlich sind, stellt die Nutzungsplanung die konkrete Umsetzung 
dieser Handlungsanweisungen in grundeigentümerverbindliche Normen dar.

Der kommunale Richtplan wird in der Stadt Schlieren vom Gemeindeparlament festgesetzt 
und ist dem fakultativen Referendum unterstellt. Er muss anschliessend vom Kanton ge-
nehmigt werden. 

Das Gemeindeparlament hat den kommunalen Richtplan am 7. Juni 2021 festgesetzt. In 
der Folge wurde das Referendum ergriffen.
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3.	 ERLÄUTERUNG DES STADTENTWICK-
LUNGSKONZEPTS 2016 (STEK)

3.1	 STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER STADTENTWICKLUNG

Das Stadtentwicklungskonzept 2016 bildet die Basis für die Erarbeitung des kommunalen 
Richtplans Siedlung und Landschaft. Es wurde aus einer Gesamtbetrachtung der Stadt her-
aus entwickelt, um die klassischen Routineaufgaben einer Stadt, d.h. die Behandlung vieler 
Einzelvorhaben in eine strategische Sicht einbetten und bewerten zu können. 

Schlieren hat sich weiterhin mit der Organisation von Dichte auseinanderzusetzen. Die 
Entwicklung der letzten 10 Jahre zeigt, dass die Dynamik vornehmlich entlang der Infra-
strukturtrassen des Tals fortschreitet. Eine Fortschreibung dieser im Gesamtraum des Tals 
typischen, bandartigen Entwicklung („Limmatstadt“) würde aber nicht zu einem lebendi-
gen Stadtraum mit einer hohen Eigenidentität  führen.  

Es ist davon auszugehen, dass die Infrastrukturen der verkehrlichen Erschliessung auch 
weiterhin die Richtschnüre der künftigen städtebaulichen Entwicklung im Talraum und 
im Stadtgebiet von Schlieren bilden werden. Insbesondere betrifft dies den öffentlichen 
Verkehr. Mit Blick auf die steigende Inanspruchnahme dieser Ressource des Tals wird es 
daher darauf ankommen, Quartiere im Umfeld von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs 
konsequent zu entwickeln.  

Die Zürcher-/Badenerstrasse hat dabei eine besondere Bedeutung. Als historische Haupt
erschliessung der Stadt ist sie heute in ihrer Funktion und Ausformung eine primär auf 
Leistung ausgerichtete städtische Transitachse. Der Bau der Limmattalbahn wird mit der 
einhergehenden Umgestaltung des Strassenraums diesen Charakter zugunsten eines 
städtischeren Strassenraums verändern und den Liegenschaften entlang der Strasse neue 
Adressengunst bescheren. Vor allem wird die Mitte der Stadt durch die Verschwenkung der 
Strassenachse und die damit verbundene Beruhigung des Verkehrsstromes die einmalige 
Chance einer Neuinterpretation und attraktiven Umgestaltung erhalten. 

Der geradlinige leistungsorientierte Strassenverlauf soll zusätzlich an zwei weiteren Stellen 
in seiner Dynamik etwas gedrosselt werden. Der Kesslerplatz im Westen und der Raum um 
den Halbknoten in der Achse der Gasometerbrücke im Osten bieten die Möglichkeit, künf-
tig als Stadteingänge zu wirken. 

Abb. 9: Stadtentwicklungskonzept: Die Innenstadt von Schlieren stärken und mit zwei Stadteingängen  

flankieren, Quelle: Stadt Schlieren: Stadtentwicklungskonzept 2016
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Wichtig ist, die Entwicklung künftig stärker in Querrichtung zum Stadtkörper auszurich-
ten. Damit kann Schlieren von einem starken Zentrum aus weitere  Bereiche mit hoher 
Nutzungsmischung und -dichte entwickeln. Um dies zu erreichen, ist eine Transformation 
des bestehenden Siedlungsgebiets erforderlich. Diese soll an geeigneten Lagen und unter 
Nutzung der Dynamik mit höheren Dichten operieren und die Aufwertung bestehender 
Siedlungsbausteine behutsam angehen.

Abb. 10: Wesentliche stadträumliche Interventionen des Stadtentwicklungskonzepts, Quelle: Stadt Schlieren: 

Stadtentwicklungskonzept 2016
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Ein zweites, zentrales Element der zukünftigen stadträumlichen Entwicklung ist die Etab-
lierung von Quartieren. Das Denken in Quartieren verhindert, den Stadtraum nur aus der 
Perspektive von Projekten und Arealen zu sehen, welche allein dem leitenden Gedanken der 
Verdichtung geschuldet sind. Das Ziel ist vielmehr die Entwicklung eines schlüssigen „Orga-
nismus“ aus vernetzten Räumen, um bedeutsame räumlich-funktionale Zusammenhänge, 
attraktive Stadträume und -kanten sowie notwendige Angebote und Begegnungsorte für 
die jeweiligen Quartiere im Blick behalten zu können. Von grosser Bedeutung sind die Ver-
netzung der Siedlungsgebiete mit Velowegen, sichere Strassenräume, Freizeitinfrastruktu-
ren für alle Altersklassen sowie ein Basisangebot an sozialen Infrastrukturen. 

Die beiden grünen Pole des Stadtraumes, der Schlieremer Berg im Süden und der bisher 
noch unter Wert stehende Landschaftsraum mit der Limmat im Norden, bieten die Gele-
genheit, künftig als Anziehungs- und Orientierungspunkte dieses vernetzten Wegesystems 
zu wirken. Dafür darf die Bernstrasse nicht weiter als Peripherie gedacht und behandelt 
werden. Sie gehört zum Inventar der Stadtstrassen und muss in die Hierarchie der neu zu 
gestaltenden Stadträume einbezogen werden. Erst wenn sie als integraler Bestandteil die-
ses neuen Freiraumgerüstes betrachtet wird, ist der „Sprung an die Limmat“ überhaupt 
möglich.

Für die kommenden Jahre formuliert das Stadtentwicklungskonzept folgende zentrale Auf-
gaben:

	- Kräfte vorerst auf die Neugestaltung des Kerngebiets konzentrieren

	- Stadtpark/belebte grüne Mitte gesamthaft und qualitätsvoll gestalten

	- Bestehende Bahnquerungen aufwerten und neue entwickeln

	- Denken in vernetzten Quartieren mit ausreichenden Freiräumen und Plätzen

	- Attraktive Querspangen zwischen Schlieremer Berg und Limmatbogen entwi-
ckeln 

	- Die Bernstrasse als stadtverträglichen Strassenraum gestalten  

	- Kesslerplatz und Platz an der Gasometerbrücke als Stadteingänge umgestalten 

	- Den Limmatbogen landschaftlich hochwertig entwickeln

3.2	 WESENTLICHE, DEN KOMMUNALEN RICHTPLAN PRÄGENDE HAND-
LUNGSFELDER DES STEK

Die Ergebnisse des Stadtentwicklungskonzepts wurden grösstenteils für die Formulierung 
des Richtplans Siedlung und Landschaft übernommen. In der Folge werden die zentralen in 
den Richtplan überführten Handlungsfelder nochmals erläutert. 

1.	 Die im Stadtentwicklungskonzept angeregte Etablierung von Quartieren in-
nerhalb der Stadt ist auch weiterhin ein vorrangiges Ziel der Stadtentwicklung 
Schlierens. Bereiche mit eindeutigen Identitäten, Stimmungen und „sozialem 
Humus“ sollen künftig bei der Entwicklung ihrer Bausteine mitbetrachtet wer-
den. Dies vermindert auch die Gefahr, dass zu viele, rasche und unkoordinierte 
Veränderungen Brüche im „sozialen Gewebe“ der Stadt erzeugen. Die Definition, 
Abgrenzung und Ausgestaltung der Quartiere erfolgt partizipativ im Anschluss 
an die Verabschiedung des Richtplans. Daher sind die Quartiere noch nicht in der 
Richtplankarte verzeichnet. 

2.	 Die ganzheitliche Gestaltung und Entwicklung der zentralen Frei- und Siedlungs-
räume bildet einen zentralen Grundsatz des kommunalen Richtplans. Mit den 
„Schwerpunkten der integrierten Siedlungs- und Freiraumentwicklung“ erhält 
der Richtplan eine eigene Kategorie von Festlegungen und Massnahmen (S/L, 
siehe Abschnitt III.2),  in der explizit zentrale Aufgaben einer gleichwertigen und 
gleichzeitigen  Planung von Siedlung und Freiraum beschrieben werden.  

	- Der durch die Limmattalbahn angestossene Umbau des Zentrums zur 
neuen Mitte bildet den baulichen Auftakt der zukünftigen stadträumli-
chen Entwicklung. Diese sollte die Entwicklungen nördlich des Bahnhofs 
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Abb. 11: Stadtentwicklungskonzept, Gesamtplan, Quelle: Stadt Schlieren: Stadtentwicklungskonzept 2016

mitbetrachten und mögliche Synergien der Nutzung und Gestaltung der 
Verbindungen und öffentlichen Räume bestmöglich nutzen. Trotz der be-
reits laufenden Projekte ist die Neugestaltung des Zentrums weiterhin pri-
oritär zu behandeln und zu koordinieren, da die hier entstehenden Räume 
der wichtigste Aufenthalts-, Zugangs- und Versorgungsort der Stadt sind.

	- Durch das Einfügen der beiden neuen Stadteingänge wird einerseits dem 
Stadtzentrum mehr Entwicklungsspielraum gegeben und andererseits die 
Längsentwicklung der Zürcher-/Badenerstrasse strukturiert. Beide Mass-
nahmen können vor allem dann Erfolg haben, wenn der öffentliche (Stras-
sen-)Raum mit den angenzenden Bauten gemeinsam behandelt wird. 

	- Neben dem zentralen Achsenkreuz - gebildet aus Engstringerstrasse und 
Zürcher-/Badenerstrasse - sollen weitere Querverbindungen gefördert 
werden, um ein ausgewogenes und belebendes Wegesystem in Querrich-
tung durch den Stadtraum zu entwickeln. Eine besondere Herausforderung 
wird in der Entwicklung attraktiver Querungen der Bahntrassen und Kan-
tonsstrassen bestehen.

	- Die herausgehobene Bedeutung des Gaswerk-Areals als besonderes Poten-
zial für Schlieren wird anerkannt und daher im Richtplan als eigene Mass-
nahme behandelt. Trotz der bekannten Restriktionen der Störfallvorsorge 
und der derzeitigen Widmung als Industriegebiet sollen in einem gemein-
samen Verfahren mit dem Kanton und der Stadt Zürich als Grundeigen-
tümerin, integrierte Ansätze für die langfristige Weiterentwicklung des 
Areals und seiner Freiräume gefunden werden. Erst dann sollen weitere 
Festlegungen erfolgen. 

3.	 Die im Stadtentwicklungskonzept formulierte Verdichtungsstrategie ist ein 
weiterer Grundpfeiler des kommunalen Richtplans. Sie hat zum Ziel, die kan-
tonalen und regionalen Vorgaben für die Verdichtung des Siedlungsbestands 
zu präzisieren und auf die unterschiedlichen Begabungen der einzelnen Berei-
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che der Stadt zu reagieren. Die Grundüberlegung besteht darin, an geeigneten 
Orten (beispielsweise solchen mit guter ÖV-Erschliessung) höhere Dichten als 
die geforderten anzustreben, um andere Bereiche dafür in Ruhe lassen zu kön-
nen.  Ebenso soll die Verdichtung gleichzeitig wahrnehmbar Defizite beheben, 
Mehrwerte schaffen und Qualitäten bewahren. Die Strategie wurde auf der Ba-
sis von Testentwürfen entwickelt und strukturiert die zu verdichtenden Gebiete 
in unterschiedliche Prioritäten und Handlungserfordernisse (siehe Abb. 12 und 
13). Auf der Basis der Testentwürfe wurden anschliessend die mobilisierbaren 
Geschossflächen abgeschätzt (siehe Abb. 14). Mit Hilfe der formulierten Mass-
nahmen kann Schlieren die im regionalen Richtplan geforderten zusätzlichen 
Geschossflächenkapazitäten bereitstellen, ohne sein gesamtes Siedlungsgebiet 
einer pauschalen Verdichtung preiszugeben. 

	- Die Kategorien der Verdichtungsstrategie entsprechen teilweise dem be-
stehenden Siedlungscharakter (beispielsweise  „Wohngebiete der 50er – 
80er“) und teilweise konkreten Handlungserfordernissen (beispielsweise 
„Entwicklung vorrangiger Verdichtungsgebiete“). Damit wird einerseits auf 
die Eigenheiten der bestehenden Strukturen eingegangen, andererseits 
auch eine bewusste Priorisierung der Massnahmen vorgeschlagen. Die 
Entwicklung der vordringlichen Massnahmen  im Zentrum und entlang der 
Limmattalbahn ist für die zukünftige Entwicklung der Stadt von besonde-
rer Bedeutung, auch um die Akzeptanz späterer Schritte der Transformati-
on in den angrenzenden Gebieten zu erhöhen. 

	- Die Verdichtung und Qualifizierung der Industrie- und Gewerbegebiete 
ist dabei ebenso bedeutsam wie die der Wohngebiete. Sie basiert auf den 
Vorgaben des regionalen Richtplans und seiner Einteilung in Zentrums-, 
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Abb. 12: Testentwürfe für die mögliche Verdichtung einzelner Siedlungsbausteine in Schlieren. Diese Entwürfe dienten einerseits der Veranschaulichung 

von potenziellen Mehrwerten einer verdichteten Siedlungsentwicklung für öffentliche und private Freiräume, andererseits bildeten sie die Basis zur 

Ermittlung passender Dichten für die quantitative Abschätzung von Geschossflächenpotenzialen. Quelle: Stadt Schlieren: Stadtentwicklungskonzept 

2016
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Misch- und Arbeitsplatzgebiete. Die Qualifizierung der Arbeitsplatzgebiete 
soll daher ausdrücklich nicht durch Wohnen erfolgen, da dies den regiona-
len Vorgaben widersprechen und die vorhandenen Industrie- und Gewer-
benutzungen gefährden würde. Ebenso geht es bei der Weiterentwicklung 
der Arbeitsplatzgebiete eher um die Anreicherung, Clusterbildung und 
eventuell Stapelung von Nutzungen durch Mehrgeschossigkeit und die 
Aufwertung der öffentlichen Freiräume, da der Zonenplan aktuell fünfge-
schossige Bauten mit einer Baumassenziffer von 8 m3/m2 erlaubt. 

	- Für die Übersetzung in den kommunalen Richtplan wurden weitere Präzi-
sierungen an der Verdichtungsstrategie vorgenommen, die im folgenden 
Abschnitt (Kap. II.3.3) dokumentiert sind.

4.	 Die Entwicklung der Landschaftsräume Limmatbogen und Schlieremer Berg 
spielt in einem dichter werdenden Schlieren eine herausragende Rolle. Beide 
Landschafträume sind schon heute wichtige Naherholungsräume für die Stadt, 
jedoch weisen sie noch bedeutende Potenziale auf. Die Naherholungsräume sol-
len im Sinne der Vorschläge des Stadtentwicklungskonzepts aufgewertet wer-
den. Allerdings sind dabei ihre land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen sowie 
ihre Funktion als Natur- und Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu beachten 
und ausgewogen zu behandeln. Neben der Entwicklung der Freiräume und ihrer 
Durchwegung spielt dabei auch die Gestaltung der Siedlungsränder eine wich-
tige Rolle. Diese wurden daher als eigenständige Massnahme in den Richtplan 
aufgenommen. 

Um die Erreichbarkeit der Landschaftsräume aus dem Siedlungsgebiet heraus zu 
sichern, spielen die neuen Querverbindungen eine tragende Rolle. Insbesondere 
sind im Bereich des Limmatbogens genügend Querungsmöglichkeiten der Bern-
strasse zu schaffen, deren Barrierefunktion sich durch den geplanten Umbau 
noch verstärken wird. Für die Verbindung mit den Nachbargemeinden und die 
Schlieren umgebenden Freiräume spielen die bestehenden und möglichen neu-
en Limmatbrücken in der Fortsetzung der Querverbindungen eine zentrale Rolle. 

3.3	 NEUE ERKENNTNISSE FÜR DIE AUFSTELLUNG DES RICHTPLANS

Bei der Überprüfung der einzelnen Handlungsfelder und Massnahmen wurden einige Än-
derungen aufgrund neuer Erkenntnisse vorgenommen: 

1.	 Das kantonale Projekt der Bernstrasse (Massnahme Richtplan S/L 5, Massnah-
me Stadtentwicklungskonzept E. 4) liess sich trotz kurzfristiger politischer In-
terventionen der Stadt nicht mehr im Sinne des Stadtentwicklungskonzepts 
verändern. Dies bezieht sich im Wesentlichen auf die Ausgestaltung des Stras-
senquerschnitts, die Untertunnelung der Engstringerkreuzung und den ange-
dachten Rückbau der Überführung Rütistrasse/Gaswerkstrasse. Die Entwicklung 
der Bernstrasse zu einer leistungsfähigen und trotzdem attraktiven Stadtstrasse 
wird daher Aufgabe der nächsten Generation sein. 

2.	 Die Kategorie „Neuentwicklungen: Überbauungen neuer Flächen“ im Stadtent-
wicklungskonzept wurde verändert. Die bestehenden Reservezonen und noch 
unbebauten Potenziale wurden als zu sichernde strategische Bauzonenreserven 
bezeichnet, die für die nächste Generation vorbehalten sind (Massnahme S 7). 
Dies soll unterstreichen, dass diese Gebiete erst langfristig entwickelt werden 
sollen, um die Verdichtung des Siedlungsgebiets an den zentralen Lagen (ent-
lang der Limmattabahn) zu fördern. 

3.	 An der ebenfalls in der Kategorie „Neuentwicklungen: Überbauungen neuer Flä-
chen“ im Stadtentwicklungskonzept vorgeschlagenen langfristigen Siedlungs-
entwicklung in Teilen des „Erdbeerifelds“ entlang der Bernstrasse (Massnahme 
Stadtentwicklungskonzept B. 5) und dem  dafür notwendigen Abtausch mit 
bestehendem Siedlungsgebiet wird aus Sicht einer langfristigen Entwicklung 
festgehalten. Die Massnahme kann in dieser Form aber noch nicht in den kom-
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munalen Richtplan einfliessen, da sich die Fläche des „Erdbeerifelds“ ausserhalb 
des im kantonalen Richtplan festgelegten Siedlungsgebiets befindet. Daher wird 
sie in einen Prüfauftrag umgewandelt. Im Rahmen dieses Prüfauftrags (P 2) soll 
geklärt werden, ob und wie die bisher unbebaute WG 4-Zone im Bereich Ifang, 
ein Grossteil der Reservezone Zelgli-Nord und die Reservezone am Schlierenberg 
in den Bereich „Erdbeerifeld“ transferiert werden können. Die Gründe für den 
angestrebten Abtausch der Siedlungsflächen sind folgende:

	- Die Bernstrasse soll langfristig zu einer integrierten Stadtstrasse umfunkti-
oniert werden. Eine Bebauung entlang des „Erdbeerifelds“ kann diese Ent-
wicklung unterstützen. 

	- Bis es soweit ist, könnten mit einer Bebauung nördlich der Bernstrasse ei-
nerseits hochwertige Siedlungsflächen am Landschaftsraum Limmatbo-
gen geschaffen werden, andererseits würde der Landschaftsraum inklusive 
dem geplanten kantonalen Hochwasserschutz- und Revitalisierungspro-
jekt Zelgli-Betschenrohr auf diese Weise vor Lärmemissionen der Bernstras- 
se geschützt. Damit würde auch der vom Kanton geforderten Gestaltung 
der Siedlungs- und Freiräume nach auditiven Prinzipien Genüge getan. 

	- Im Bereich Ifang wird die Verlängerung der „Sportfuge“ als wichtige Mass-
nahme zur Strukturierung des Übergangsbereichs zwischen Schlieren und 
Zürich angesehen.  Ebenso ist ein Grossteil der Fläche als Teil des Ortsbild-
schutzes des Gaswerkareals laut ISOS von Bebauung freizuhalten. 

	- Im Bereich Zelgli Nord soll auf eine Aktivierung der Reservezone zugunsten 
der Gestaltung des Landschaftsraums Limmatbogen verzichtet werden. 

	- Im Bereich „Alter Zürichweg“ kann mit der Auszonung der bereits im kanto-
nalen Richtplan 2009 reduzierten und schlecht erschlossenen Reservezone 
der Landschaftsraum Schlierenberg nachhaltig geschützt werden.  

4.	 Das Baulückenprogramm zur Verdichtung des Siedlungsgebiets (Massnahme 
Stadtentwicklungskonzept B. 1) wurde durch eine Massnahme zur Sicherung 
und Aktivierung strategischer Schlüsselgrundstücke ersetzt (Massnahme Richt-
plan S 8). Grund dafür ist die Erkenntnis, dass Schlieren nur über wenige Baulü-
cken verfügt. Die Sicherung strategischer Grundstücke im Sinne einer aktiven 
Bodenpolitik erscheint allerdings angebracht. 

5.	 Das Alleenkonzept (Massnahme Stadtentwicklungskonzept D. 7) wurde in die 
Massnahme L 3 „Städtisches Baum- und Gehölzkonzept“ umgewandelt, da Alle-
en nur eine mögliche Ausprägung der Gestaltung des Stadtgebiets durch Bäume 
sind.  

6.	 Das im Stadtentwicklungskonzept formulierte Hochhauskonzept wurde ur-
sprünglich als Rahmen der Entwicklung in den kommunalen Richtplan über-
nommen. Jedoch sollte das Prinzip der Konzentration der Hochpunkte an den 
Querungen nach der Verabschiedung des Richtplans nochmals überprüft wer-
den. Da die Festlegungen zu Hochhäusern und die Massnahme zum Hochhaus-
konzept vom Gemeindeparlament aus dem Richtplan gestrichen wurden, ent-
hält der kommunale Richtplan nun keine Aussagen zum Bau von Hochhäusern. 
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Zusätzlich wurden im Richtplan einige neue Massnahmen formuliert, die in dieser Form 
nicht im Stadtentwicklungskonzept behandelt wurden. Diese betreffen: 

7.	 den Erhalt „ruhiger Gebiete“, in denen keine grossflächigen Veränderungen der 
Siedlungsstruktur vorgenommen werden sollen (Massnahme S 9),

8.	 den Erhalt und die Weiterentwicklung des Ortsbildes im Zentrum und im Bereich 
des Gaswerk-Areals als eigenständige Massnahme (Massnahme S 10),

9.	 die Entwicklung der Siedlungsränder zur Sicherung und Aufwertung des Über-
gangs zwischen Siedlungsgebiet und Landschaftsraum sowie zur Formulierung 
attraktiver Stadtkanten nach aussen (Massnahme S 11),

10.	 die Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft (Massnahme L 7), 

11.	 das Thema der Stadtökologie und der Klimaanpassung als neues Aufgabenfeld 
(Massnahme L 8), das in der Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts zwar 
thematisiert wurde, letztlich aber nicht in konkrete Handlungsanweisungen 
mündete, 

12.	 die Aufwertung der Gewässer (Massnahme L 9).
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III.	 RICHTPLANINHALT



Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft, Stadt Schlieren

34

1.	 ZIELE DER STADTENTWICKLUNG

Schlieren verfolgt folgende grundsätzliche Ziele der Stadtentwicklung. Diese wurden auf 
der Basis der Stadtidee, Leitbild und Regierungsschwerpunkte 2014 bis 2018 formuliert: 

	- Schlieren plant die Stadtentwicklung gesamtheitlich und stellt Lebensqualität 
und Identität in den Vordergrund. Die Nutzung von Landreserven erfolgt restrik-
tiv und wird mit einer Gesamtbeurteilung abgestimmt. Die Gestaltung von Bau-
körpern und Freiflächen wird im Rahmen des übergeordneten städtebaulichen 
Konzepts ermöglicht. 

	- Schlieren steigert die Wohnqualität unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit. 
Es verbessert die Qualität der bestehenden Wohnquartiere und fördert eine qua-
litativ hochstehende Gestaltung beim verdichteten Bauen.

	- Das Zentrum wird zum Ort der Begegnung mit regionaler Ausstrahlung. Die sorg-
fältige Pflege des öffentlichen Raumes sowie gestalterische Massnahmen tragen 
zur Stärkung der Aufentaltsqualität bei. 

	- Schlieren ist fussgängerfreundlich und fördert die Mobilität der schwächeren 
Verkehrsteilnehmenden. Der öffentliche und umweltfreundliche Verkehr wird 
gefördert, der Durchgangsverkehr dagegen wird reduziert und verlagert. Dies 
schafft Raum für den notwendigen gewerblichen Verkehr. Für die Bevölkerung 
stehen sichere und grosszügige Fussgängerbereiche zur Verfügung. 

	- Schlieren gestaltet den öffentlichen Raum mit hoher Qualität und bedürfnisge-
recht. Es stehen genügend saubere und gepflegte Ruhe- und Grünflächen zur 
Verfügung. Strassen und Plätze sind zweckmässig gestaltet. 

FESTLEGUNGEN

1.	 Schlieren bekennt sich zu einer hohen Qualität der Nutzungen, des Städtebaus, 
des öffentlichen Raums, des Verkehrs, der Architektur, der Grün- und Land-
schaftsräume und fördert entsprechende Planungsprozesse.

2.	 Schlieren setzt sich für vielfältige Wohnräume für verschiedene Gesellschafts-
schichten, Lebensphasen und Lebensstile ein.

3.	 Schlieren setzt sich für verkehrsruhige Quartiere ein.






















































